
 

39. Weinfest der Verbandsgemeinde in Gau-Weinheim 
 
Informationen zur Parksituation und zu erforderlichen Sperrungen 
 
Das diesjährige Weinfest der Verbandsgemeinde Wörrstadt wird vom 01.06.18 bis 
04.06.18 in Gau-Weinheim gefeiert. Zur Information der Anlieger und Gäste wollen 
wir vorab auf die Parksituation und erforderliche Sperrungen hinweisen. Da generell 
an den vier Festtagen mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist, bitten 
wir alle Verkehrsteilnehmer vor allem um Verständnis und gegenseitige Rücksicht-
nahme. 
 
Die sogenannte „Weinstraße“ befindet sich im Bereich Böllberg. In dieser Straße 
werden die Bühne, 13 Weinstände, mehrere Essenshöfe bzw. -stände sowie Schau-
stellerwagen zu finden sein. Im Bereich der „Weinstraße“ darf während des ge-
samten Festes nicht geparkt werden!  
 
Die „Weinstraße“ wird von Mittwoch, 30.05.18, 7:00 Uhr, bis Mittwoch, 06.06.2018, 
17:00 Uhr, für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Anwohner können mit einer Anwohner-
Durchfahrtgenehmigung, die vom Bürgerbüro der Verbandsgemeindeverwaltung 
Wörrstadt ausgestellt wird, zu ihren Grundstücken gelangen. 
 
Für Verkehrsteilnehmer mit Schwerbehinderung sind Parkplätze im Bereich der 
Sportfeldstraße sowie dem Gau-Bickelheimer Weg reserviert. Eine Berechtigung ist 
mit einem entsprechenden blauen Schwerbehindertenparkausweis nachzuweisen. 
Der Parkausweis ist im Fahrzeug gut sichtbar auszulegen. 
 
Um Behinderungen zu vermeiden, bitten wir die Weinfest-Besucher dringend, die 
ausgewiesenen Parkplätze an der Unteren Pforte (Ortseingang aus Richtung Wal-
lertheim kommend) und nahe der Oberen Pforte (Ortseingang aus Richtung 
Vendersheim kommend) anzufahren. Die ORN-Bushaltestelle in der Unteren Pforte 
dient während des Weinfestes von Freitag bis Sonntag als Haltestelle des „Promille-
busses“. Die Fahrtrouten und Fahrtzeiten entnehmen Sie bitte dem Promillebusfahr-
plan. 
 
Wir betonen, dass die Ordnungskräfte beauftragt sind, für eine freie Zufahrt zu den 
Parkplätzen zu sorgen. Widerrechtlich parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig 
abgeschleppt. Wir weisen in diesem Zusammenhang außerdem darauf hin, dass auf 
der K33 (außerorts) ein generelles Parkverbot besteht. Auch hier werden verkehrs-
widrig abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt. 
 
Ein Festzug findet in diesem Jahr aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in Gau-
Weinheim nicht statt. 
 
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass von der Feuerwehr eine Brandsi-
cherheitswache gestellt wird. Darüber hinaus haben wir wieder ein Fund- und Such-
büro eingerichtet, das sich am Essensstand der Freiwilligen Feuerwehr befindet. Dort 
können Suchmeldungen abgegeben werden bzw. Nachforschungen nach verloren 
gegangenen Personen oder Gegenständen erfolgen. Der Sanitätsdienst des DRK 
hat seinen Standort an der Kreuzung Böllberg/Gau-Bickelheimer Weg. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Besuch des Weinfestes in Gau-Weinheim! 
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